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Wie wird Kurzzeitpflege 
finanziert?

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
übernehmen die Pflegekassen die Aufwen-
dungen für die Kurzzeitpflege bis zur Höhe von 
1.510,- Euro, längstens jedoch für vier Wochen 
je Kalenderjahr. Ist der vorgenannte Betrag aus-
geschöpft, besteht in der Regel die Möglichkeit, 
für die Finanzierung des Kurzzeitpflegeaufent-
haltes zusätzliche Leistungen im Rahmen der 
Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen.
Ein anteiliger Betrag für Unterkunft und Ver-
pflegung ist vom Pflegebedürftigen selbst zu 
tragen.

Nähere Informationen und Beratung hierzu 
erhalten Sie im

Seniorenamt beim Landratsamt Günzburg
Zimmer 220/II. OG
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg
Telefon 08221/95-224 oder 95-225
Telefax 08221/95-297
E-Mail: info@landkreis-guenzburg.de

Nächste Bushaltestelle:
Am Stadtbach
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Was sind Kurzzeitpflege-
einrichtungen?

Wo wird Kurzzeitpflege 
angeboten?

In Einrichtungen der Kurzzeitpflege erhalten 
pflegebedürftige, ältere oder behinderte Men-
schen vorübergehend Behandlung, Pflege, Ver-
sorgung und Betreuung rund um die Uhr. Der 
Aufenthalt in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung ist 
von vorne herein auf eine bestimmte Zeit befri-
stet (in der Regel auf längstens drei Monate). 

In welchen Fällen kann Kurzzeitpflege in 
Anspruch genommen werden?

Kurzzeitpflege bietet sich z.B. an,

 wenn die Versorgung des Pflegebedürftigen  
 zu Hause durch den pflegenden Angehörigen 
 vorübergehend nicht gewährleistet ist (z.B.  
 bei Urlaubs- oder Kuraufenthalten, Krankheit  
 von pflegenden Angehörigen oder in sonsti- 
 gen Notsituationen).

 nach Krankenhausaufenthalten, um Warte-
 zeiten bis zur Sicherstellung einer häuslichen 
 Pflege oder bei anstehenden Rehabilitations- 
 maßnahmen zu überbrücken.

 zur Verkürzung oder Vermeidung eines  
 Krankenhausaufenhaltes bei vorüber-
 gehend erhöhtem Pflegebedarf.

Folgende Einrichtungen im Landkreis Günzburg 
bieten derzeit Kurzzeitpflege an:

 Kreisklinik Krumbach 
 Mindelheimer Str. 69 · 86381 Krumbach 
 Tel.Nr. 08282/95-369

 Diakoniezentrum Schertlinhaus 
 89349 Burtenbach 
 Tel.Nr. 08285/9987-0

 Ernst-Ott-Seniorenzentrum Ichenhausen
 Kurzzeitpflege für Demenzerkrankte 
 Parkweg 14 · 89335 Ichenhausen, 
 Tel.Nr. 08223/9685-0

Darüber hinaus bieten jedoch auch alle 
anderen im Landkreis Günzburg ansässigen 
Seniorenheime (Alten- und Altenpflegeheime) 
vor allem während der Urlaubs- und Ferien-
zeiten auf Anfrage Kurzzeitpflegeplätze an .
Die Adressen und Telefonnummern unserer 
Heime finden Sie in unserem Faltblatt
„Senioren-Info Nr. 2 - Seniorenheime“. 
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